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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Cutting Fluid Silberschnitt V63

Weitere Handelsnamen
B0O5002903, 301
B0O5002933, 2001
B09973880*, Sample
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/der Zubereitung

Schneidflissigkeit
1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: BOHLE AG
Strasse: Dieselstr. 10
Ort: D-42781 Haan
Telefon: +49 2129 5568-0 Telefax: +49 2129 5568-282
E-Mail: info@bohle.de
Ansprechpartner: Dr. Martin Schade Telefon: +49 2129 5568-300
E-Mail: MSDS@bohle.de
Internet: www.bohle.com
Auskunftgebender Bereich: Chemie
1.4. Notrufnummer: 145 (24 h) (Inland/intérieur du pays/nell'entroterra)

+41 44 251 51 51 (aus dem Ausland/de I'étranger/dall'estero)
Tox Info Suisse, 145. +41 44 251 51 51 (24Stdn), www.tox.ch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Sicherheitshinweise

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Zubereitungen
Chemische Charakterisierung
Kohlenwasserstoffe
Relevante Bestandteile
CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. |[REACH-N.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
93924-45-9 Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics >70 %
920-107-4 | [01-2119453414-43
Asp. Tox. 1; H304
93924-07-3 Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <25 %
926-141-6 | [01-2119456620-43
Asp. Tox. 1; H304
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) <10 %
203-961-6 |603-096-00—8 |01 -2119475104-44
Eye Irrit. 2; H319
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
93924-07-3 926-141-6 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics <25 %
dermal: LDS50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg
112-34-5 203-961-6 |2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) <10 %
dermal: LDS50 = 4120 mg/kg; oral: LD50 = 5660 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Sorgfaltig mit viel Wasser ausspulen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspilen.
KEIN Erbrechen herbeiflihren.
Sofort Arzt hinzuziehen.
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4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2)
Léschpulver
alkoholbestandiger Schaum
Wassersprihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Erhitzen oder Brand kdnnen giftige Gase freisetzen.
Kohlendioxid, Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Uebliche Massnahmen bei Branden mit Chemikalien.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

Zusaitzliche Hinweise
Zur Kuhlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Persoénliche Schutzausristung verwenden.

6.2. Umweltschutzmassnahmen
Nicht in Oberflaichengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Flachenmassige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung gemass den behérdlichen
Vorschriften.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
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Zur Vermeidung von Risiken fiir Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten .
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zlindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
Ubliche Massnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Hinweise zu allgemeinen Hygienemassnahmen am Arbeitsplatz
Dampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Nicht rauchen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Tiernahrung fernhalten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.
Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 40°C
7.3. Spezifische Endanwendungen
Schneidflissigkeit
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter
MAK-Werte (Art.50 Abs.3 der Verordnung tiber die Unfallverhiitung (VUV, SR 832.30))
CAS-Nr. Stoff ppm mg/m? F/ml Kategorie Notation Herkunft
112-34-5 Butyldiglykol 10 67 MAK-Wert 8 h SSC
15 101 Kurzzeitgrenzwert
64742-48-9 Naphtha (Erdol) mit Wasserstoff 50 300 MAK-Wert 8 h
behandelte, schwere
100 600 Kurzzeitgrenzwert
DNEL-/DMEL-Werte
CAS-Nr. | Stoff
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 20 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 67,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 67,5 mg/m?
Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 CH - de Druckdatum: 04.05.2026
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PNEC-Werte

CASNr. | stoff

Umweltkompartiment Wert

112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)

Suisswasser 1 mgl/l

Meerwasser 0,4 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz geméass EN166

Handschutz
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der
sich daraus ergebenden Norm EN 374 genugen.
Handschuhmaterial: Butylkautschuk, NBR (Nitrilkautschuk)
Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit sowie die
besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).

Korperschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen darf nur Chemikalienschutzkleidung mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.
DIN EN 13034 (Typ 6 begrenzt spritzdicht)

Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen. Kombinationsfiltergerat
Atemschutzgerat mit Filter fur organische Dampfe, Empfohlener Filtertyp: A-P2

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behdrden
benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: farblos
Geruch: nach: Kohlenwasserstoffe
Priifnorm

Siedepunkt oder Siedebeginn und >190 °C
Siedebereich:
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunkt: >90 °C IS0 2719
Zundtemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert (bei 20 °C): 6
Kinematische Viskositat: <2 mm?s

(bei 40 °C)
Wasserl6slichkeit: unldslich
Dampfdruck: >0,1 hPa

(bei 20 °C)
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Dichte (bei 20 °C): 0,83 g/lcm?®
9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Weiterbrennbarkeit: Keine selbstunterhaltende Verbrennung
Selbstentziindungstemperatur nicht selbstentziindlich

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrossen

Lésemittelgehalt: 20,00 %

Dynamische Viskositat: <3 mPa's
(bei 20 °C)

Weitere Angaben

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemasser Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitat

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 CH -de Druckdatum: 04.05.2026
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
93924-07-3 |Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
oral LD50 >5000 Ratte OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kaninchen OECD 402
mg/kg
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
oral LD50 5660 Ratte
mg/kg
dermal LD50 4120 Kaninchen
mg/kg
Reiz- und Atzwirkung
Atzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Diese Information ist nicht verfigbar.
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitét
Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen bekannt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle Methode
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
Akute Fischtoxizitat LC50 1300 96 h|Lepomis macrochirus
mg/| (Sonnenbarsch)
Akute Algentoxizitat ErC50 >100 Scenedesmus sp.
mg/|
Akute EC50 2850 48 h|Daphnia pulex
Crustaceatoxizitat mg/I (Wasserfloh)
Fischtoxizitat NOEC >100 4 d|Desmodesmus
mg/l subspicatus
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12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 0,56 (25°C)

12.4. Mobilitit im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemass REACH, Anhang XIII.
Der Stoff im Gemisch erflllt nicht die PBT/vPvB Kriterien geméss REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

12.7. Andere schidliche Wirkungen

schwach wassergefahrdend

Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Eindringen in den Untergrund vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Kann unter Beachtung der 6rtlichen behoérdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollstandig entleerte Behalter je nach Material als brennbaren Abfall oder Metallabfall entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. Ordnungsgemasse
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03
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14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

Sonstige einschldagige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder die Zubereitung
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 55, Eintrag 75

Richtlinie 2004/42/EG lber VOC aus 5% (41,5 g/l)
Farben und Lacken:

Nationale Vorschriften
VOC-Anteil (VOCV): 100%
VOC-Zolltarif-Nr. (VOCV): 2710.1991
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1
Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Asp. Tox. 1; H304 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 CH -de Druckdatum: 04.05.2026
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         Bohle AG, Haan                                    
         
         2026-05-04
      
       
         STOFFNAME
         Bohle AG, Haan                                    
         
         2026-05-04
      
       
         QMOVE
         Qualisys
         2026.0.0
         2026-05-04
      
       
         de
      
       
         CH
         
           CH
        
      
       epos Gefahrstoff-Manager®
       2026-05-04
       
         BO5002903_CH-de_Cutting Fluid Silberschnitt V63.pdf
         2026-05-04
      
       
         
           DE181898469
           MSDS_TRANS_ENV_SUB
           
        
      
       undefined
    
     
       2006-03-23
       2026-05-04
       1,04
       2026-05-04
       
         Bohle AG, Haan                                    
         BO5002903
      
       
         Cutting Fluid Silberschnitt V63
         BO5002903,    30 l
         BO5002933,    200 l
         BO9973880*,  Sample
      
       
       
         false
         false
         false
      
       
         Schneidflüssigkeit
      
       
         
           Manufacturer
           
             Hersteller
          
        
         DE
         BOHLE AG
         
           Dieselstr. 10
           42781
           Haan
           Dieselstr. 10
           42781
           Haan
        
         +49 2129 5568-0
         +49 2129 5568-282
         info@bohle.de
         www.bohle.com
         
           Dr. Martin Schade
           +49 2129 5568-300
           MSDS@bohle.de
        
      
       
         Tox Info Suisse, 145. +41 44 251 51 51 (24Stdn), www.tox.ch 

      
       BO5002903
    
     
       
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS08
             Gesundheitsgefahr
          
           
             DGR
             Gefahr
          
           
             304
             Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
          
           
             301
             310
             BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
          
           
             331
             KEIN Erbrechen herbeiführen.
          
           
             066
             Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
          
           
             Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
          
        
         false
         false
         
           
        
      
    
     
       Mixture
       
         Kohlenwasserstoffe
      
       
         
           
             Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
          
           93924-45-9
           
           920-107-4
           
             01-2119453414-43
          
        
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
        
         
           gt
           70
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
           
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Hydrocarbons, C11-C14, n-alkane, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
          
           93924-07-3
           
           926-141-6
           
             01-2119456620-43
          
           organic
        
         
           
             Asp. Tox. 1
             
               304
               Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
            
          
        
         
           lt
           25
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               
                 
                   50
                   ppm
                
                 
                   300
                   mg/m³
                
                 
                   
                     100
                     ppm
                  
                
                 
                   
                     600
                     mg/m³
                  
                
                 
                   Naphtha (Erdöl) mit Wasserstoff behandelte, schwere
                
              
            
          
        
         
           
           
             
               
                 
                   245
                   193
                   °C
                
              
            
          
           
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
               
                 OECD 401
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
               
                 OECD 402
              
            
          
        
         
      
       
         
           
             2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol)
          
           112-34-5
           603-096-00-8
           
           203-961-6
           
             01-2119475104-44
          
           C8-H18-O3
           organic
           
             162.23
             g/mol
          
        
         
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
        
         
           lt
           10
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 55
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   10
                   ppm
                
                 
                   67
                   mg/m³
                
                 
                   
                     15
                     ppm
                  
                
                 
                   
                     101
                     mg/m³
                  
                
                 
                   Butyldiglykol
                
                 
                   SSC
                
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 20
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 67.5
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 67.5
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 1
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.4
                 mg/l
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   231
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   0.8
                   Vol.-%
                
              
               
                 
                   5.9
                   Vol.-%
                
              
            
             
               
                 0.027
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 0.33
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.95
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0,56 (25°C)
                
              
            
             
               
                 
                   lt
                   6.2
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
             
               
                 162.23
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 5660
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 4120
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   1300
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   4
                   h
                
                 
                   Desmodesmus subspicatus
                
              
               
                 
                   2850
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia pulex (Wasserfloh)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   Scenedesmus sp.
                
              
            
          
        
         
           false
           false
           false
        
      
    
     
       
         
           Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
        
         
           
        
         
           Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
        
         
           
        
         
           Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           
        
         
           Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
        
         
           Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
        
         
           
        
         
           Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
        
         
           Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.
        
         
           Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
        
         
           
        
         
           Arzt konsultieren.
        
         
           Mund gründlich mit Wasser ausspülen.
        
         
           
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           
        
         
           Sofort Arzt hinzuziehen.
        
      
       
         
           Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
        
         
           
        
         
           Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Kohlendioxid (CO2)
        
         
           
        
         
           Löschpulver
        
         
           
        
         
           alkoholbeständiger Schaum
        
         
           
        
         
           Wassersprühstrahl
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Erhitzen oder Brand können giftige Gase freisetzen.
      
       
         
      
       
         Kohlendioxid
      
       
         ,
      
       
         Kohlenmonoxid
      
       
         Uebliche Massnahmen bei Bränden mit Chemikalien.
      
       
         
      
       
         Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät)
      
       
         Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl einsetzen.
      
    
     
       
         Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
      
       
         
      
       
         Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
      
       
         
      
       
         Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
      
       
         
           Für ausreichende Lüftung sorgen.
        
         
           
        
         
           Flächenmässige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
        
         
           
        
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.
        
         
           Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
        
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
    
     
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           
        
         
           Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanleitung einzuhalten.
        
         
           
             Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
          
           
             
          
           
             Übliche Massnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
          
           
             
          
           
             Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
          
           
             
          
           
             Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
          
        
         
           Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.
        
         
           
        
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
        
         
           
        
         
           Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
        
         
           
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
        
         
           Nicht rauchen.
        
         
           
        
         
           Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.
        
      
       
         
           Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
        
         
           
        
         
           An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.
        
         
           
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
         
           Unverträglich mit Oxidationsmitteln.
        
         
           Empfohlene Lagerungstemperatur
        
         
           : 5 - 40°C
        
      
       
         
           Schneidflüssigkeit
        
      
    
     
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
      
       
         
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
          
           
             Kombinationsfiltergerät
          
           
             
          
           
             Atemschutzgerät mit Filter für organische Dämpfe
          
           
             ,
          
           
             Empfohlener Filtertyp:
          
           
             A-P2
          
        
         
           
             Schutzbrille mit Seitenschutz gemäss EN166
          
        
         
           
             Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
          
           
             
          
           
             Handschuhmaterial
          
           
             :
          
           
             Butylkautschuk
          
           
             ,
          
           
             NBR (Nitrilkautschuk)
          
           
             
          
           
             Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer).
          
        
         
           
             Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen darf nur Chemikalienschutzkleidung mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.
          
           
             
          
           
             DIN EN 13034
          
           
             (
          
           
             Typ 6 begrenzt spritzdicht
          
           
             )
          
        
      
       
         
           Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
        
         
           
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
         
           
        
         
           Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
        
      
    
     
       
         other
         
           Flüssig
        
         liquid
         
           farblos
        
         
           nach:
        
         
           Kohlenwasserstoffe
        
      
       
         
           
             
               6
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               gt
               190
               °C
            
          
        
         
           
             
               gt
               90
               °C
            
             
               ISO 2719
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             gt
             0.1
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               0.83
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               lt
               3
               mPa.s
            
             
               20
               °C
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               lt
               2
               mm²/s
            
             
               40
               °C
            
          
           Kinematic
        
      
       
         
           
             20
          
        
      
       
         Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
      
    
     
       
         Bei bestimmungsgemässer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
      
       
         Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
      
       
         Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
      
       
         Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
      
       
         
      
       
         Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
      
       
         Oxidationsmittel
      
       
         Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.
      
    
     
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
         
           
        
         
           Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
        
      
       
         
           
             Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
          
        
      
       
         Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
      
       
         Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
        
      
       
         Diese Information ist nicht verfügbar.
      
    
     
       
         
           Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.
        
      
       
         
           Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.
        
      
       
         
           Keine Daten verfügbar
        
      
       
         Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäss REACH, Anhang XIII.
      
       
         
           
             Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.
          
        
      
       
         
           schwach wassergefährdend
        
         
           
        
         
           Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
        
         
           
        
         
           Eindringen in den Untergrund vermeiden.
        
      
    
     
       
         
           Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.
        
         
           Vollständig entleerte Behälter je nach Material als brennbaren Abfall oder Metallabfall entsorgen.
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3, Eintrag 55, Eintrag 75
          
           
           
        
      
       
         
      
       
         false
         
           Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
        
      
    
     
       
         304
         Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
      
       
         319
         Verursacht schwere Augenreizung.
      
       
         Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
      
       
         Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
      
       
         1,04
         2026-05-04
      
    
  


